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1. Situation

Im Bildungskonzept
 der KLJB ist zur Zeit das Mindestalter von 16 Jahren für den Beginn der GruppenleiterInnen-Ausbildung verankert. Dies entspricht dem Rahmenkonzept für die GruppenleiterInnenausbildung in der Erzdiözese München und Freising, das vom BDKJ herausgegeben und von der Jugendamtsleitung für die Mitarbeiter des Erzbischöflichen Jugendamts als verbindlich erklärt wurde.

Auf Grund der großen Nachfrage bilden in der Praxis jedoch alle Landkreise auch GruppenleiterInnen unter 16 Jahren aus. Durchwegs werden 15-jährige und in einigen Fällen auch 14-jährige TeilnehmerInnen in den Kursen mitgenommen.
 Unser Ziel ist es, eine einheitliche Regelung zu finden, die unserer pädagogischen und rechtlichen Einschätzung sowie den praktischen Anforderungen gerecht wird.

2. Argumente für GruppenleiterInnen ab 16 Jahren

2.1 Pädagogische Betrachtung

Die Persönliche Reife

Mit 16 Jahren haben Jugendliche im Durchschnitt den Entwicklungsstand erreicht, um Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen. Sie erfüllen die pädagogischen, psychologischen und theologischen Anforderungen entsprechend den Zielen kirchlicher Jugendarbeit: Sie können ihren Gruppenmitgliedern einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und zur Weiterentwicklung des Glaubens vermitteln und sie können das Gruppenleben als reflektierte Gruppe gestalten.

In der Regel haben sie in diesem Alter die persönliche Reife, um Prozesse und Konflikte in der Gruppe zu erkennen und angemessen damit umgehen zu können.

Mit 14/15 Jahren sind Jugendliche noch nicht als GruppenleiterInnen geeignet, da sie noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, Freiräume brauchen, um sich auszuprobieren, die eigenen Grenzen auszutesten, und so ihre Persönlichkeit zu festigen. Dies können sie besser in der Rolle der GruppenteilnehmerInnen. Werden „besonders reife“ Jugendliche in diesem Alter als GruppenleiterInnen eingesetzt, werden auch sie dieser Möglichkeit des persönlichen Wachsens beraubt. Als GruppenteilnehmerInnen können Jugendliche wertvolle Erfahrungen sammeln für ihre spätere Tätigkeit als GruppenleiterInnen (Lernen am Modell des eigenen Gruppenleiters, der eigenen Gruppe).

Abstand von Leiter zu Gruppe

Zwischen Leitung und Gruppe ist ein Altersabstand sinnvoll, damit der/die GruppenleiterInnen seine Funktion gut ausfüllen kann. Bei GruppenleiterInnen ab 16 Jahren ist der Altersabstand besser gewährleistet.

Jugendliche fördern statt fordern

Kirchliche Jugendarbeit bietet Entwicklungsräume, in denen Jugendliche das rechte Verhältnis zu sich, zu Gott und den Mitmenschen entwickeln können. Dafür braucht es Freiräume.

Junge Menschen dürfen nicht verzwecklicht werden. Es darf nicht darum gehen, GruppenleiterInnen zu rekrutieren. Maßgeblich muss sein: Was brauchen junge Menschen, um sich gut entwickeln zu können. Guter Wille und Bereitschaft zum Engagement sollen nicht ausgenutzt werden.
 Statt dessen ist es sinnvoller, andere Formen zu finden, Jugendlichen von 14/15 Jahren langsam mehr Verantwortung zu übertragen, bzw. jüngeren Kindern und Jugendlichen Angebote zu machen, wenn für sie noch kein/keine GruppenleiterIn zur Verfügung steht.

 

2.2 Praxiserfahrung
Höhere Qualität der Kurse

Der Kurs erhält seine Qualität durch die TeilnehmerInnen. TeilnehmerInnen ab 16 Jahren besitzen eine gewisse persönliche Reife und hatten in der Regel länger die Möglichkeit Erfahrungen als GruppenteilnehmerIn zu sammeln. Dies ermöglicht eine bessere Wissensvermittlung,  da ein Bezug zur Praxis hergestellt werden kann und ein intensiveres Arbeiten im Kurs möglich wird. Die TeilnehmerInnen können sich besser über ihre bisherigen Erfahrungen austauschen und in ihren Lernprozessen daran anknüpfen. Die Erfahrung zeigt, dass jüngere TeilnehmerInnen selbst noch viele persönlichkeitsbildende Elemente im Kurs benötigen. 

Längere Ausdauer

Unter 16-jährige GruppenleiterInnen sind schneller überfordert und geben eher frustriert auf. Sie können den komplexen Anforderungen noch nicht ausreichend gerecht werden, sie haben noch nicht genügend Durchhaltevermögen, um trotz persönlicher Veränderungen (neue Interessen, Freunde, Schule, Beruf) weiterhin GruppenleiterInnen zu sein. Sie haben noch nicht das Verantwortungsbewusstsein, um die rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns zu beachten.

Gute reflektierte Gruppenarbeit kann nur stattfinden, wenn zwischen Leitung und TeilnehmerInnen eine persönliche Beziehung aufgebaut wird. Ausserdem benötigt eine gut funktionierende Gruppe Kontinuität in ihrer Arbeit. Dies erfordert Zeit; deshalb ist es wichtig, dass GruppenleiterInnen ihre Gruppe möglichst mehrere Jahre leiten.

Gefahr der Kontinuierlichen Verjüngung

Wenn immer jüngere Jugendliche GruppenleiterInnen werden, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie früh wieder aufhören. Diese Tatsache macht es notwendig, wieder jüngere GruppenleiterInnen auszubilden. Auf diese Weise wird das Alter der GruppenleiterInnen nicht steigen, sondern es besteht die Gefahr, dass die Situation zementiert wird. 
2.3 Rechtliche Betrachtung

Übertragung der Aufsichtspflicht an Minderjährige

Das Recht macht keinen Unterschied zwischen über und unter 16-jährigen GruppenleiterInnen. Es ist die Einwilligung der Eltern des/der minderjährigen Gruppenleiters/Gruppenleiterin nötig (Schriftform bzw. schlüssig aus dem Verhalten wie z. B. Antrag auf JuLeiCa). Ohne Einwilligung der eigenen Eltern übernimmt der/die GruppenleiterIn zwar faktisch die Aufsichtspflicht, steht aber nicht voll in der Verantwortung. Die Frage, ob ein/eine minderjährigeR GruppenleiterIn z.B. im Zeltlager selbst von volljährigen GruppenleiterInnen beaufsichtigt werden muss, ist rechtlich nicht geklärt, aber sachlich unlogisch. Das JuSchG gilt auch für minderjährige GruppenleiterInnen.

Verantwortung des Trägers (Pfarrei, Verband)

Die Eltern übertragen die Aufsichtspflicht dem Träger, dieser überträgt sie den GruppenleiterInnen. Der Träger ist verpflichtet, die LeiterInnen sorgfältig auszusuchen. Auswahlkriterien sind fachliche Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, Vernunft, Erfahrung, überlegtes Denken und Handeln sowie pädagogisches Geschick. Der Träger ist verantwortlich für eine regelmäßige Schulung seiner GruppenleiterInnen.

Der/die InhaberIn der JugendLeiterCard muss eine ausreichende praktische und theoretische Qualifizierung für die Aufgabe als JugendleiterIn erhalten haben und in der Lage sein, verantwortlich Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, z.B. eine Gruppe zu leiten. In der Regel erhalten nur GruppenleiterInnen die JuLeiCa, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
 

3. Anforderungen an GruppenleiterInnen

In Anlehnung an das bisherige Bildungskonzept und nach Meinung des Arbeitskreis Fuchsbau benötigt ein/eine GruppenleiterIn mindestens folgende Voraussetzungen:

· GruppenleiterInnen brauchen Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit.
· GruppenleiterInnen brauchen persönliche Reife um Prozesse in der Gruppe erkennen zu können.
· GruppenleiterInnen brauchen die Fähigkeit einer objektiven Betrachtung.
· GruppenleiterInnen müssen Verantwortung für sich und die Gruppe wahrnehmen.
· GruppenleiterInnen müssen zuverlässig sein.
· GruppenleiterInnen müssen Durchhaltevermögen haben.
Generell lassen sich diese Anforderungen nicht am Alter fest machen. Aber 16-jährige erfüllen sie eher, als jüngere, da sie mehr Zeit hatten, diese persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln.

4. Ausnahmeregelung

4.1 Stellungnahme

Wir halten eine GruppenleiterInnen-Tätigkeit generell ab 16 Jahren für sinnvoll, können uns aber eine Ausnahmeregelung unter bestimmten Voraussetzungen für 15-jährige GruppenleiterInnen vorstellen.

4.2 Voraussetzungen

Für die Teilnahme am Gruppenleiterkurs unter 16 Jahren möchte der Arbeitskreis Fuchsbau folgende Voraussetzungen stellen:

· Der/die TeilnehmerIn muss mindestens 15 Jahre alt sein.
· Der/die TeilnehmerIn muss bereits eine Gruppe leiten.
· Der/die TeilnehmerIn muss den Anforderungen aus Abschnitt 3. entsprechen.
· Der/die TeilnehmerIn muss ein Empfehlungsschreiben vom zuständigen Jugendseelsorger vorlegen.
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